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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 035-2021 
Vorstossart: Interpellation 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2021.RRGR.60 
  
Eingereicht am: 11.03.2021 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Stocker (Biel/Bienne, glp) (Sprecher/in) 

 
 

 Grupp (Biel/Bienne, Grüne) 
Fuhrer-Wyss (Burgistein, SP) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Kontrolle von Auflagen zum Schutz von Oberflächengewässern bei der Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln 

Für sehr viele Pflanzenschutzmittel (PSM) hat das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) in der Bewilligung 
Auflagen zum Schutz der Oberflächengewässer verfügt (Auflagen zur Verminderung von Drift und Ab-
schwemmung, Etikette SPe 3). Solche Auflagen beinhalten immer einen gegenüber dem Mindestabstand 
von 3 Metern zum Gewässer (Anhang 2.5 Ziffer 1.1 Chemikalien-Risikoreduktions- Verordnung) erhöhten 
Abstand. Die erhöhten Abstände sind für jedes PSM unterschiedlich und können bis zu 100 m betragen. 
Solche Abstände kann der Landwirt allerdings stark vermindern, wenn er gewisse Massnahmen zur Risi-
koreduktion (Reduktionsmassnahmen) trifft, so etwa spezielle Düsen montiert, mit geringem Druck und 
tiefer Fahrgeschwindigkeit spritzt, nur bei Schwachwind spritzt oder einen begrünten Pufferstreifen zwi-
schen Feld und Gewässer anlegt (siehe BLW, Reduktion der Drift und Abschwemmung von Pflanzen-
schutzmitteln im Acker- und Gemüsebau, Mai 2018).Der Regierungsrat des Kantons Zürich fasste am 
29. April 2020 den Beschluss Nr. 428/2020. Er hält dabei unter anderem fest, dass die Mittel zur Sicher-
stellung der Einhaltung oben genannter Auflagen unzureichend bzw. die Einhaltung mancher Auflagen 
schlicht nicht überprüft werden können. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Kontrolliert die kantonale Verwaltung die Einhaltung der obgenannten Auflagen zum Schutz von Ober-
flächengewässern? Wie und wo werden die Resultate dieser Kontrollen transparent gemacht? 

2. Bei wie vielen landwirtschaftlichen Grundstücken im Kanton wurden pro Jahr Kontrollen durchgeführt, 
insbesondere in den letzten fünf Jahren? 

3. Wie viele Verstösse wurden festgestellt und wie wurden diese geahndet? 

4. Nach welchem Konzept und Plan erfolgen diese Kontrollen? 
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5. Wurden dabei auf den kontrollierten Grundstücken auch Proben (Boden, Pflanzen) genommen und 
chemisch auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln analysiert, um die Einhaltung der erhöhten Ab-
stände zu prüfen? 

6. Wie viel haben diese chemischen Analysen gekostet? 

7. Wie wurde nachvollziehbar kontrolliert, ob Reduktionsmassnahmen eingehalten wurden (z. B. Sprit-
zen nur bei Schwachwind, driftreduzierende Düsen, geringe Fahrgeschwindigkeit und Druck)? 

8. Wie viele Personalstellenprozente werden ausschliesslich für diese Kontrollen eingesetzt? Bestehen 
aus Sicht des Regierungsrats genügend Ressourcen für die Kontrolle der vom Bund verlangten Auf-
lagen? 

 

 
 
Verteiler 
‒ Grosser Rat 


